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XV. Gcsct~g(.'bungspcriode 
DER BUNDESMINISTER 

FüR JUSTIZ 

24.o24/5-IV 2/79 

An den 

1~5'AB 

1979 -11- 2 6 
zu "191 IJ 

. Herrn Präsidenten des Nationalrates 

zu Z 191/J-NR/1979 

, " Parlament 
Wie n 

Die Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat 
Dr. Broesigke und Genossen (191/J)9 betreffend die 
Enthaftung eines Untersuchungshäftlings , beant,.,orte 
ich wie folgt~ 

Zu 1.~ 
Auf Antrag der staatsanwaltschaft sto"Pölten wurde 

am 105 0 1979 gegen den unbescholtenen Gottfried"Bertagno1 9 

geboren am 12.10 0 1960 9 die Voruntersuchung wegen Verdach­
tes des Verbrechens des Mordes nach § 75 StGB eingele.i-
tet. Zugleich mußte gemäß § 180 Abs. 7 Stpo über Gottfried 
Bertagnol die Untersuchungshaft verhängt werden 9 weil 
nicht mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlich~ 
keit das Vorliegen der in § 180 Absa 2 Stpo angeführten 
Haftgründe ausgeschlossen werden konnteo Nach Schließung 
der Voruntersuchung hat die Staatsanwaltschaft st o Pölten 
am 2301001979 auf Grund der Ergebnisse der Voruntersuchung 
beim Untersuchungsrichter die Anklageschrift gegen Gottfried 
Bertagnol wegen Verdachtes des Verbrechens der Körperver­
letzung mit tödlichem Ausgang nach den §§ 83 Absa 2 9 86 
StGB eingebracht und wegen Wegfalles der Voraussetzungen 

des § 180 Abso 7 StPO und mangels bestimmter Tatsachen 9 
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- 2 ... 

die einen Haftgrund im Sinne des § 180 Abs. 2 StPO in­
dizierten 9 die Enthaftung des Gottfried Bertagnol be­
antragt. Der Untersuchungsrichter hat antrags gemäß die 
Enthaftung verfUgto 

Die Anklage ist in Rechtskraft erwachsen .. 

. ZU .. 2o : 

Gemäß § 193 Abs" 2 erster Satz stpo .ist dle Untf_~r= 
suchungshaft ctufzuheben, sobald ihre Vorausset.zungen 

nicht mehr vorliegen .. Ein Zuwarten mit der Enthaftung 
bis zur IJ1.J.rchführung der Hauptverhandlung und Urteils= 
fällung ungeachtet des vlegfalles aller gesetzlichen Haft­
gründe wUrde eine gesetz'\'lidrige Haftverlängerung darstel­
len und als solche gemäß § 2 Abs" 1 lito a StEG und gemäß 
Art .. 5 Abso 5 r>ffiK einen Ersatzanspruch des Betroffenen ge.:.. 

gen den Bund begründen~ 

Zu 4,.: " --==--= 

Die Hauptverhan.dlung ist für 18. Dezember 1979 an­
"beraumt ",orden .. 

22. November 1979 
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